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Vorlage 
 
 
Verbandsversammlung am 09.03.2015   öffentlich 
 
 
 
Betreff 
 
Grüne Fugen B und C – Beauftragung der Bauleistung, Landschaftsbauarbeiten 
 
 
Anlage/n 
 
Anlage 1 Übersichtslageplan 
Anlage 2 Lageplan
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Auftrag für die Bauleistung: Herstellung der Grünen Fugen B und C im Mischgebiet Süd, 
Landschaftsbauarbeiten wird der Firma Bietigheimer Gartengestaltung, Tamm erteilt. Die 
Auftragssumme beträgt 342.972,53 € netto. Dies entspricht einem Bruttobetrag von 
408.137,31 €. 
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Kurzfassung 
 
Die Zweckverbandsversammlung hat mit Beschluss vom 6. November 2014 (Drucksa-
che Nr. 34/2014) der Entwurfsplanung für die Realisierung der Grünen Fugen B und C 
zwischen den Quartieren 10 und 11 bzw. 11 und 12 im Mischgebiet Süd des Flugfeldes 
zugestimmt.  
 
Auf Grundlage der Entwurfsplanung wurden die weiteren Planungsschritte durch das 
Büro faktorgrün, Freiburg, erbracht und die erforderlichen Bauleistungen öffentlich 
ausgeschrieben. Auf Grundlage der öffentlichen Ausschreibung und der Wertung der 
Angebote soll nun der Bauauftrag für die Landschaftsbauarbeiten der beiden Grünen 
Fugen einschließlich der Baumpflanzungen in der Liesel-Bach-Straße erteilt werden. 
 
 
Sachdarstellung 
 
Die Entwurfsplanung für die Grünen Fugen B und C im Mischgebiet Süd wurde in der Zweck-
verbandsversammlung am 6. November 2014 durch Herrn Schedlbauer vom Büro faktorgrün 
ausführlich erläutert. Ergänzend wurde in der Drucksache Nr. 34/2014 das Planungskonzept 
und die wesentlichen Gestaltungselemente schriftlich erläutert und zeichnerisch dargestellt. 
Dem Entwurf und der Weiterbeauftragung des Büros faktorgrün wurde zugestimmt. 
 
Im weiteren Planungsprozess wurden keine wesentlichen Änderungen am vorgestellten Ent-
wurfskonzept vorgenommen (siehe Anlage 1), sodass auf eine erneute Darstellung der Pla-
nung verzichtet wird. 
 
Entsprechend der Sachdarstellung der Drucksache 34/2014 wurden die weiteren Planungs-
leistungen durch das Büro faktorgrün erbracht und die Bauleistungen anschließend öffentlich 
ausgeschrieben.  
 
Die öffentliche Ausschreibung erfolgte gemäß der Vergabe- und Vertragsordnung für Bau-
leistungen (VOB). Die Vergabebekanntmachung erfolgte am 12. Dezember 2014. Zur Sub-
mission am 29. Januar 2015 haben 8 Bieter ein Angebot abgegeben.  
 
Die Prüfung und Wertung der Angebote gemäß VOB § 23 bzw. § 25 erfolgte durch das Büro 
faktorgrün. Die folgende Tabelle 1 enthält die Rangliste der Angebote mit den Angebotssum-
men (netto, nur die fünf preisgünstigsten Bieter). 
 
Tabelle 1: Rangliste der Angebote mit Angebotssumme  
 

 
Rang 

 

 
Bieter 

 
Angebotssumme 

(€, netto) 
 

1 Bietigheimer Gartengestaltung, Tamm 342.972,53 

2 Fa. Link, Fellbach 355.858,19 

2 Fa. Meyer, Villingen-Schwenningen 367.960,08 

4 Friedrich Wiesmüller, Böblingen 390.244,55 

5 Roland Oberer, Sulz/Neckar 390.583,64 

    
 
Gemäß VOB § 25 Abs. 3 ist der Zuschlag auf das Angebot zu erteilen, welches unter Be-
rücksichtigung aller Gesichtspunkte als das Wirtschaftlichste erscheint. 
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Nach Prüfung und Wertung ist der Zuschlag auf das Angebot der Firma Bietigheimer Garten-
gestaltung aus Tamm zu erteilen. Die Auftragssumme beträgt 342.972,53 € (netto). Dies ent-
spricht einem Bruttobetrag von 408.137,31 €.  
 
Die Fa. Bietigheimer Gartengestaltung, Tamm war bereits für den Zweckverband Flugfeld tä-
tig (Herstellung Hans-Klemm-Platz). Es bestehen keine Bedenken hinsichtlich Leistungsfä-
higkeit, Qualität und Zuverlässigkeit. 
 
In der Entwurfsplanung (siehe DS 34/2014 vom 6. November 2014) wurden die Baukosten 
für die zu vergebenden Leistungen mit ca. 487.000,- € (brutto) berechnet. Es bestehen daher 
ausreichend finanzielle Budgetreserven. 
 
Mit der Baumaßnahme soll im April 2015 begonnen werden. Die Fertigstellung ist für Juli 
2015 vorgesehen.  
 
 
 
 
Peter Brenner 
 
 
 
 
Geschäftsführer 
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